
 SCHUTZKONZEPT 22. Februar 2022 
 
Die Musika befolgt die Weisungen und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG), des Kantons Bern, des Verbandes Musikschulen Schweiz und des Verbandes 
Bernischer Musikschulen (VBMS) sowie dem Leitfaden der BKD. 
 
 
Das Wichtigste: 
 

• Gemäss der neusten Weisungen vom 17. Februar fallen sowohl die Maskenpflicht 
als auch die Zertifikatspflicht für alle ab sofort weg. 

• Wer sich krank fühlt und/oder Krankheitssymptome hat, bleibt zu Hause.  
• Die bekannten Hygienevorschriften sind offiziell aufgehoben, werden jedoch 

entsprechend der individuellen Bedürfnisse weiterhin eingehalten. 
• Die Unterrichtszimmer werden regelmässig gelüftet. 
• Veranstaltungen mit Publikum sind ohne Einschränkungen erlaubt. 

 
Unterrichtsbetrieb: 
 

• Auch wenn sämtliche Auflagen aufgehoben worden sind, gilt es, vorsichtig zu sein. 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler handhaben die bis vor kurzem geltenden 
Hygiene- und Abstandsregeln nach gegenseitiger Absprache. 

• Die Zimmer werden nach wie vor regelmässig gelüftet. 
• Für persönliches Händedesinfektionsmittel ist jede/jeder selbst besorgt. 
• Von SuS benutzte Musikschulinstrumente und Hilfsmittel sollten nach wie vor nach 

jeder Lektion möglichst gut gereinigt werden. 
 
 
Öffentliche Veranstaltungen und Musizierstunden (obligatorisch): 
 

• Gemäss der neusten Weisungen sind Veranstaltungen und Musizierstunden ohne 
weitere Einschränkungen und Auflagen erlaubt. 

• Die Musika behält sich vor, bei grosser Besucherzahl zum Wohl aller Beteiligten 
entsprechende Massnahmen wie Lüften zwischendurch, grössere Abstände im 
Publikum etc. zu realisieren. 

 
Die Situation kann sich jederzeit ändern und folglich Anpassungen der Schutzmass-
nahmen herbeiführen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 


